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Richtlinie 
zur Förderung von selbst genutztem Wohneigentum 

(WohneigentumförderR) 

Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung

Vom 23. Februar 2022
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1 Förderzweck, Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land Brandenburg gewährt auf der Grundlage des 
Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Wohnraumförderungs-
gesetz - BbgWoFG) nach Maßgabe dieser Richtlinie 
sowie der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschrif-
ten (VV) zu § 44 LHO Zuwendungen für die Bildung 
von selbst genutztem Wohneigentum . 

 Ziel ist die Bildung von innerstädtischem selbst genutz-
ten Wohneigentum durch Erwerb vorhandenen Gebäu-
debestandes, durch Um- und Ausbau, durch Erweite-
rung bestehender Gebäude und durch Baulückenschlie-
ßung sowie die nachhaltige Modernisierung und In-
standsetzung selbst genutzten Wohneigentums zur al-
tersgerechten Anpassung und zur Einsparung insbeson-
dere von Wärmeenergie, zur Minderung des CO2-Aus-
stoßes sowie zur Beseitigung baulicher Missstände. 
Dabei sind insbesondere

- die Stärkung der Innenstädte,
-  die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-

ner- und ausgewogener Siedlungsstrukturen,
-  die konzeptionellen Anforderungen des genera-

tionsgerechten Wohnens in Form von familien- und 
altersgerechten Wohnformen,

-  die Nutzung des vorhandenen Wohnungs- und Ge-
bäudebestandes,

-  die Anforderungen des Kosten sparenden Bauens 
und der sparsame Umgang mit Grund und Boden 
sowie

-  die Anforderungen des ökologischen Bauens, ins-
besondere die nachhaltige Reduzierung des Ener-
giebedarfs und der CO2-Emission,

 zu berücksichtigen.

 In Abstimmung mit den Gemeinden können zusätzliche 
Städtebauförderungsmittel gemäß der Förderrichtlinie 

zur Städtebauförderung in der jeweils geltenden Fas-
sung eingesetzt werden .

1 .2 Rechtsgrundlagen sind

-  das Gesetz über die soziale Wohnraumförderung im 
Land Brandenburg (Wohnraumförderungsgesetz - 
BbgWoFG),

- das Baugesetzbuch (BauGB),
-  das Einkommensteuergesetz (EStG),
-  das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur 

Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergie-
gesetz - GEG),

-  das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Brandenburg (VwVfGBbg),

-  die Landeshaushaltsordnung einschließlich der 
dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften,

- die Verordnung über die Einkommensgrenzen bei 
der sozialen Wohnraumförderung im Land Bran-
denburg (Wohnraumförderungseinkommensgrenzen-
verordnung - BbgWoFEGV),

-  die Verordnung über wohnungswirtschaftliche Be-
rechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz 
(Zweite Berechnungsverordnung - II. BV) sowie

- die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommis-
sion vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf De-mini-
mis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: De-
minimis-Verordnung).

1 .3 Gewährung der Förderung

 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung be-
steht gemäß § 11 Absatz 4 BbgWoFG nicht. Die Inves-
titionsbank des Landes Brandenburg (ILB) entscheidet 
als zuständige Bewilligungsstelle gemäß § 27 Absatz 2 
Satz 1 BbgWoFG nach pflichtgemäßem Ermessen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1 .4 Ausnahmen

 Ausnahmeentscheidungen von dieser Richtlinie bedür-
fen der vorherigen Zustimmung des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landesplanung (MIL). Ausnahmeent-
scheidungen, die über den Einzelfall hinaus von Bedeu-
tung sind, ergehen im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium der Finanzen und für Europa (MdFE). 

2 Gegenstand der Förderung

2 .1 Gegenstand

 Gefördert wird die Schaffung selbst genutzten Wohn-
eigentums durch

a) Erwerb

- eines leer stehenden Bestandsgebäudes nach  
§ 8 Nummer 3 BbgWoFG oder
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- eines bereits durch die Erwerberin oder den Er-
werber genutzten Bestandsgebäudes nach § 8 
Nummer 3 BbgWoFG oder

- einer Eigentumswohnung aus dem Bestand durch 
Enderwerber aus der Anschubfinanzierung, 

 sofern damit Baukosten nach DIN 276, ausgenom-
men die Kostengruppen 100, 600 und 800, für In-
standsetzungen in Verbindung mit Modernisierungs-
maßnahmen nach § 8 Nummer 4 BbgWoFG in 
Höhe von mindestens 500 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche verbunden sind,

b) Um- und Ausbau sowie Erweiterung bestehender 
Gebäude im Sinne des § 8 BbgWoFG, sofern diese 
bereits vom Antragsteller oder der Antragstellerin 
selbst als Wohneigentum genutzt werden,

c) Neubau oder Ersterwerb von Eigenheimen und Eigen-
tumswohnungen nach § 8 Nummer 1 BbgWoFG in 
Form von Baulückenschließung und auf innerört-
lichen Recyclingflächen sowie

d) Wiederherstellung von innerörtlichen Bestandsge-
bäuden und Neubau in Form von Baulückenschlie-
ßung und auf innerörtlichen Recyclingflächen im 
Sinne des § 8 BbgWoFG zur Beseitigung städte-
baulicher Missstände mit dem Ziel der Veräußerung 
als selbst genutztes Wohneigentum (Anschubfinan-
zierung) .

 Alle nach den Bestimmungen dieser Richtlinie zu be-
rücksichtigenden Personen müssen nach Maßnahme- 
ende ihren Hauptwohnsitz in der nach den Buchstaben a 
bis c geförderten Wohnung haben .

 Modellvorhaben zur Erprobung und Weiterentwicklung 
besonderer Wohnformen gemäß § 20 BbgWoFG (zum 
Beispiel eigentumsorientierte Wohngemeinschaften für 
ältere Menschen mit und ohne Betreuungs-/Pflegebe-
darf) können dabei berücksichtigt werden.

2.2 Darüber hinaus kann die Schaffung einer zweiten, ab-
geschlossenen und der Hauptwohnung untergeordneten 
Wohnung in Verbindung mit der Hauptwohnung für die 
Nutzung durch Haushaltsangehörige gefördert werden. 

2 .3 Ferner werden die nachhaltige Modernisierung nach  
§ 8 Nummer 2 BbgWoFG und die Instandsetzung nach 
§ 8 Nummer 4 BbgWoFG von selbst genutztem Wohn-
eigentum gefördert. Die Förderung betrifft Maßnahmen 
der allgemeinen Modernisierung, durch die die alters-
gerechte Anpassung und/oder die energetische Sanie-
rung nach den Maßgaben des Gebäudeenergiegesetzes 
erreicht wird . Voraussetzung für eine Förderung ist, 
dass dabei Baukosten nach DIN 276, ausgenommen die 
Kostengruppen 100, 600 und 800, regelmäßig in Höhe 
von mindestens 500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
entstehen. Eine Förderung der Modernisierung und In-
standsetzung an Gebäuden, die nach dem 1. Oktober 
2009 neu gebaut worden sind, ist grundsätzlich ausge-
schlossen .

3 Förderempfängerinnen und Förderempfänger

 Förderempfängerinnen und Förderempfänger für Maß-
nahmen gemäß Nummer 2.1 Buchstabe a bis c, Num-
mer 2.2 und Nummer 2.3 sind natürliche Personen.

 Bei der Anschubfinanzierung nach Nummer 2.1 Buch-
stabe d kann Förderempfängerin und Förderempfänger 
jede natürliche und jede juristische Person sein .

4 Fördervoraussetzungen

4.1 Eigenleistungen

 Die Bauherrin beziehungsweise der Bauherr hat sich an 
der Deckung der Gesamtkosten in angemessener Höhe 
zu beteiligen. Die Höhe der Eigenleistung soll mindes-
tens 15 Prozent betragen. Für Vorhaben nach Num- 
mer 2.1 Buchstabe b beträgt die Eigenleistung mindes-
tens 10 Prozent der Gesamtkosten. 

 Bei Vorhaben der Anschubfinanzierung nach Num- 
mer 2.1 Buchstabe d soll die Eigenleistung mindestens 
20 Prozent der Gesamtkosten betragen.

 Die Eigenleistung ist wenigstens zu zwei Dritteln in 
Form von Geldmitteln zu erbringen . Angerechnet wird 
auch der Wert des eigenen Grundstücks. Die Geldmittel 
müssen spätestens zum Baubeginn verfügbar sein .

4.2 Einkommensgrenzen

 Bei Vorhaben nach Nummer 2.1 Buchstabe a bis c, 
Nummer 2.2 und Nummer 2.3 dürfen die in § 22 Ab-
satz 1 BbgWoFG festgelegten Einkommensgrenzen im 
Sinne des § 2 BbgWoFEGV um bis zu 100 Prozent 
überschritten werden . 

 Haushalte mit geringen Einkünften im Sinne dieser 
Richtlinie sind Haushalte, die die Einkommensgrenze 
des § 22 Absatz 1 BbgWoFG um nicht mehr als 20 Pro-
zent überschreiten .

4.3 Gebietskulisse

 Die Förderung ist grundsätzlich innerhalb der inner-
städtischen förmlich festgelegten Sanierungs- und Ent-
wicklungsgebiete, in den durch die Städte definierten 
und mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) 
abgestimmten innerstädtischen „Vorranggebieten Woh-
nen“ und „Konsolidierungsgebieten der Wohnraumför-
derung“ sowie im Geltungsbereich von Bebauungsplä-
nen, die nach § 13a BauGB oder § 13b BauGB aufge-
stellt wurden, möglich . 

 Innerhalb der jeweiligen Gebietskulissen förderfähig 
sind:

- in innerstädtischen Sanierungs- und Entwicklungs-
gebieten, innerhalb der „Vorranggebiete Wohnen“ 
und im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, die 
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nach § 13a BauGB oder § 13b BauGB aufgestellt 
wurden: alle Gegenstände gemäß Nummer 2,

- in Gebieten der Anlage 3 innerhalb der „Konso-
lidierungsgebiete der Wohnraumförderung“: alle  
Gegenstände gemäß Nummer 2, 

- außerhalb der Anlage 3 in den „Konsolidierungsge-
bieten der Wohnraumförderung“:  alle Gegenstände 
gemäß Nummer 2, soweit die Maßnahme der Ent-
wicklung von Bestandsgebäuden dient.

 Außerhalb der jeweiligen Gebietskulissen in Orten mit 
einer in Absatz 1 genannten Gebietskulisse förderfähig 
ist:

 die Förderung gemäß Nummer 2.1 Buchstabe a, wenn 
mit den Baumaßnahmen eine energetische Ertüchti-
gung des Bestandsgebäudes erfolgt, die die Mindest-
anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllt .

 Außerhalb der jeweiligen Gebietskulissen förderfähig 
sind:

- die Förderung gemäß Nummer 2.1 Buchstabe b,
- die Förderung gemäß Nummer 2.3, wenn mit den 

Baumaßnahmen eine energetische Ertüchtigung 
des Bestandsgebäudes erfolgt, die die Mindest-
anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllt .

4 .4 Anforderungen an Förderempfängerinnen und Förder-
empfänger

 Die Gewährung von Förderungsmitteln setzt voraus, 
dass die Bauherrin oder der Bauherr Eigentümerin oder 
Eigentümer eines geeigneten Baugrundstücks ist oder 
nachweist, dass der Erwerb eines derartigen Grund-
stücks gesichert ist oder durch die Gewährung der För-
dermittel gesichert wird .

 Ferner setzt die Gewährung von Förderungsmitteln ge-
mäß § 10 Absatz 2 Nummer 2 BbgWoFG voraus, dass 
die Gewähr für eine ordnungsmäßige und wirtschaft-
liche Durchführung des Bauvorhabens und für eine 
ordnungsmäßige Verwaltung des Wohnraums besteht.

 Die Bauherrin oder der Bauherr muss gemäß § 10 Ab-
satz 2 Nummer 1 BbgWoFG die erforderliche Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen.

 Die Förderung von selbst genutztem Wohneigentum ist 
gemäß § 10 Absatz 2 Nummer 4 BbgWoFG nur zuläs-
sig, wenn die Belastung auf Dauer tragbar erscheint. 
Das ist in der Regel der Fall, wenn zum Zeitpunkt der 
Förderzusage das nachhaltig erzielbare, nicht befristete 
Einkommen nach Abzug der Belastungen aus dem För-
derobjekt und sonstiger Zahlungsverpflichtungen aus-
reicht, um den monatlichen Mindestrückbehalt zu de-
cken. Der Mindestrückbehalt wird aus den zum Zeit-
punkt der Förderzusage für das Land Brandenburg je-
weils geltenden Regelsätzen der Sozialhilfe zuzüglich 
eines Aufschlages in Höhe von 50 Prozent ermittelt. 

4.5 Städtebauliche Stellungnahme der Stadt- oder Gemein-
deverwaltung

 Im Rahmen der Antragstellung ist eine städtebauliche 
Stellungnahme der zuständigen Stadt- oder Gemeinde-
verwaltung nach dem Muster der Anlage 1 einzuholen .

5 Art und Umfang, Höhe der Förderung

5.1 Förderart: Projektförderung

5 .2 Finanzierungsart und Form der Förderung 

5.2.1 Festbetragsfinanzierung als Baudarlehen für Vorhaben 
nach Nummer 2.1 Buchstabe a bis c, Nummern 2.2 und 
2 .3,

5.2.2 Festbetragsfinanzierung als Zuschuss für Zusatzförde-
rung nach den Nummern 5.4.1 und 5.4.6 zweiter Halb-
satz,

5.2.3 Anteilfinanzierung als Baudarlehen für Vorhaben nach 
Nummer 2.1 Buchstabe d, Nummern 5.4.2.1, 5.4.4 und 
5 .4 .7 .

5 .3 Grundförderung

 Für Vorhaben nach Nummer 2.1 Buchstabe a und c und 
Nummer 2.3 erfolgt die Förderung über die Gewährung 
eines Baudarlehens in Höhe von 60 000 Euro. 

5.4 Zusatzförderung für Vorhaben nach Nummer 2.1 Buch-
stabe a und c sowie Nummer 2.3

 Ergänzend zur Grundförderung werden für die Haupt-
wohnung bei vorliegenden Voraussetzungen Zusatzför-
derungen gewährt:

5.4.1 Haushalte mit geringen Einkünften nach Nummer 4.2 
Satz 2 erhalten einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro.

5.4.2 Energetische Maßnahmen

5.4.2.1 Sofern bei Bestandsmaßnahmen die für den Neubau ver-
bindlichen Vorgaben des § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2 
des Gebäudeenergiegesetzes erfüllt werden, wird ein 
weiteres Baudarlehen von bis zu 20 000 Euro, jedoch 
maximal in Höhe der nachgewiesenen Kosten, gewährt. 

5.4.2.2 Sofern bei Bestandsmaßnahmen die für den Neubau 
verbindlichen Vorgaben des § 10 Absatz 2 Nummer 3 
des Gebäudeenergiegesetzes erfüllt werden, wird ein 
weiteres Baudarlehen in Höhe von 10 000 Euro ge-
währt. Für Neubaumaßnahmen wird dieses Baudar-
lehen nur gewährt, sofern die anteilige Nutzung von 
erneuerbaren Energien zur Wärme- und Kälteerzeu-
gung nach Maßgabe des § 10 Absatz 2 Nummer 3 des 
Gebäudeenergiegesetzes um mindestens 50 Prozent 
überschritten wird .
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5.4.3 Bei Baudenkmalen und in Denkmalbereichen wird für 
den denkmalpflegerischen Mehraufwand ein weiteres 
Baudarlehen in Höhe von 10 000 Euro gewährt.

5.4.4 Für Vorhaben, bei denen bodenarchäologische Maß-
nahmen gefordert werden, wird ein weiteres Baudar-
lehen in Höhe von bis zu 10 000 Euro, jedoch maximal 
in Höhe der nachgewiesenen Kosten, gewährt. 

5.4.5 Bei Vorhaben nach Nummer 2.1 Buchstabe a wird ein 
weiteres Baudarlehen in Höhe von 20 000 Euro ge-
währt .

5.4.6 Darüber hinaus erhöht sich bei Vorhaben nach Num-
mer 2.1 Buchstabe a und c sowie Nummer 2.3 die För-
derung um ein Baudarlehen in Höhe von 5 000 Euro 
und einen Zuschuss in Höhe von 5 000 Euro für jedes 
zum Haushalt zählende Kind.

5.4.7 Für Haushalte mit schwerbehinderten Angehörigen 
wird einmalig ein weiteres Baudarlehen in Höhe von 
bis zu 10 000 Euro, höchstens jedoch in Höhe der nach-
gewiesenen Kosten, gewährt, sofern die baulichen 
Maßnahmen unter Berücksichtigung des Grades und 
der Art der Behinderung erforderlich sind . 

5.4.8 Sofern Baukindergeld von der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) gewährt wird, wird zu dessen Vor-
finanzierung ein weiteres Baudarlehen in Höhe von  
12 000 Euro je Kind gewährt. 

5.5 Förderung einer zweiten Wohnung, Um- und Ausbau 
sowie Erweiterung

 Für die Schaffung einer zweiten Wohnung gemäß 
Nummer 2.2 sowie den Um- und Ausbau und die Er-
weiterung gemäß Nummer 2.1 Buchstabe b wird ein 
Baudarlehen von 20 000 Euro gewährt.

5.6 Anschubfinanzierung

 Bei Vorhaben der Anschubfinanzierung nach Num- 
mer 2 .1 Buchstabe d erfolgt die Förderung durch Ge-
währung eines Baudarlehens von bis zu 2 500 Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche.

 Die Baudarlehen nach Nummer 2.1 Buchstabe d erfül-
len die Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung 
und erfolgen auf der Grundlage der De-minimis-Ver-
ordnung .

 Die Darlehen werden gemäß Artikel 4 Absatz 3 der De-
minimis-Verordnung nur gewährt,

- wenn sich die Förderempfängerin oder der Förder-
empfänger weder in einem Insolvenzverfahren be-
findet noch die Voraussetzungen für die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläu-
biger erfüllt. Große Unternehmen müssen sich für 
die Gewährung einer Beihilfe in einer Situation be-
finden, die einer Bewertung mit einem Rating von 
mindestens B- entspricht,

- und entweder die Voraussetzungen des Artikels 4 
Absatz 3 Buchstabe b der De-minimis-Verordnung 
erfüllt sind oder das Bruttosubventionsäquivalent 
auf der Grundlage des zum Bewilligungszeitpunkt 
geltenden Referenzzinssatzes berechnet wurde .

 Ausgenommen von der Förderung sind Zuwendungen 
im Anwendungsbereich des Artikels 1 Absatz 1 der De-
minimis-Verordnung.

 Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten 
De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von drei 
Steuerjahren 200 000 Euro brutto nicht übersteigen (für 
Unternehmen im Straßentransportsektor: 100 000 Euro 
brutto) .

 Die Zuwendung darf dabei die nach den beihilfenrecht-
lichen Vorschriften der Europäischen Union maximal 
zulässige Beihilfenintensität oder den maximal zulässi-
gen Beihilfenbetrag bei Kumulierung verschiedener 
Förderungen nicht überschreiten. Auf die Kumulie-
rungsvorschrift des Artikels 5 der De-minimis-Verord-
nung wird verwiesen .

 Der Umfang der Förderung wird von der Bewilligungs-
stelle unter Berücksichtigung sämtlicher sonstiger För-
derungs- und Finanzierungsmittel im Einzelfall festge-
stellt und in der Förderzusage vereinbart . 

 Die geförderten Wohnungen sollen in Größe und Aus-
stattung der Zielgruppe nach § 1 BbgWoFG entspre-
chen und sind alsbald nach Abschluss der Baumaßnah-
men zu einem angemessenen Kaufpreis an selbst nut-
zende Eigentümer oder Eigentümerinnen zu veräußern. 
Die Bewilligungsstelle kann ausnahmsweise der Ver-
mietung der geförderten Wohnungen zustimmen, so-
fern eine Veräußerung trotz nachgewiesener Bemühun-
gen nicht möglich ist . In diesem Fall entscheidet die 
Förderempfängerin oder der Förderempfänger in Ab-
stimmung mit der ILB unter Beachtung der bestehen-
den Rahmenbedingungen des regionalen Wohnungs-
marktes und insbesondere des Wohnungsbedarfs über 
folgende optionale Verfahrensweisen:

a) Die bestehende Fördervereinbarung wird geändert. 
Für die nicht veräußerten Wohnungen gelten ab so-
fort die Regelungen der Richtlinie zur Förderung 
der generationsgerechten und barrierefreien Anpas-
sung von Mietwohngebäuden durch Modernisie-
rung und Instandsetzung und des Mietwohnungs-
neubaus (MietwohnungsbauförderR) in der jeweils 
geltenden Fassung. Die Wohnungen sind damit für 
die Dauer von 20 Jahren mietpreis- und belegungs-
gebunden . Werden im Zusammenhang mit der 
Überleitung der Wohnungen abweichende Rege-
lungen zur MietwohnungsbauförderR erforderlich, 
sind diese mit der ILB abzustimmen.

b) Die nicht veräußerten Wohnungen werden ohne 
Mietpreis- und Belegungsbindung vermietet. Unter 
Beachtung der sonstigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen ist die maximal erzielbare Miethöhe zuläs-
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sig . Übersteigen die Mieteinnahmen die laufenden 
Aufwendungen zuzüglich der Instandhaltungsrück-
lagen, ist der Überschuss als Sondertilgung an die 
ILB abzuführen.

 Die Förderung einer Anschubfinanzierung steht einer 
anschließenden Förderung der Enderwerberin oder des 
Enderwerbers nicht entgegen. Kaufinteressenten als 
Enderwerberinnen oder Enderwerber sollen vorrangig 
versorgt werden . 

5.7 Darlehenskonditionen

5.7.1 Die Baudarlehen sind an rangbereiter Stelle grundbuch-
lich zu besichern. Sie werden vom Zeitpunkt der Voll-
auszahlung an für Maßnahmen gemäß Nummer 2.1 
Buchstabe a bis c, Nummern 2.2 und 2.3 für 20 Jahre 
zinsfrei gewährt und sind mit mindestens 3 Prozent zu-
züglich ersparter Zinsen zu tilgen .

 Danach werden Kapitalmarktkonditionen für Woh-
nungsbaudarlehen erhoben . 

 Die gemäß Nummer 5.4.8 gewährten Baudarlehen zur 
Vorfinanzierung des Baukindergeldes werden für die 
Dauer von zehn Jahren zinslos gewährt und sind in 
Höhe des jährlichen Auszahlungsbetrages (1 200 Euro 
je Kind) zu tilgen. Zur Sicherung des Rückzahlungs-
anspruches ist die Förderempfängerin oder der Förder-
empfänger zu verpflichten, die Bewilligungsstelle zum 
Einzug der jährlichen Tilgungsleistungen zu ermächti-
gen . 

 Sofern Baukindergeld von der KfW bewilligt wurde, 
wird unabhängig von der Anzahl der Kinder ein einma-
liger Tilgungszuschuss auf die gewährten Baudarlehen 
in Höhe von 3 000 Euro gewährt. 

 Für jedes innerhalb des Zweckbindungszeitraums ge-
borene und dauerhaft haushaltsangehörige Kind wird 
bei Maßnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe a und c 
sowie Nummer 2.3 ein einmaliger Tilgungsnachlass auf 
die gewährten Baudarlehen in Höhe von 5 000 Euro ge-
währt. Dies gilt nur, sofern ein Kind nicht bereits nach 
Nummer 5.4.6 berücksichtigt wurde. Der einmalige 
Tilgungsnachlass wird auch für in den Haushalt aufge-
nommene minderjährige Adoptivkinder gewährt. 

5.7.2 Für Maßnahmen der Anschubfinanzierung gemäß 
Nummer 2.1 Buchstabe d werden die Darlehen bis zu 
drei Jahre zins- und tilgungsfrei gewährt. Danach wird 
der Zinssatz auf Kapitalmarktkonditionen für Woh-
nungsbaudarlehen angepasst und das Darlehen ist mit 
mindestens 3 Prozent zuzüglich ersparter Zinsen zu til-
gen . 

 Bei Veräußerung der geförderten Wohnungen ist das 
gewährte Baudarlehen unverzüglich zurückzuzahlen. 
Im Fall der genehmigten Vermietung mit Mietpreis- 
und Belegungsbindung gemäß Nummer 5.6 Absatz 3 
Buchstabe a gelten die Darlehenskonditionen der Num-
mer 5.5.1 und Nummer 5.5.2 Absatz 1 und 2 der Miet-

wohnungsbauförderR in der jeweils geltenden Fassung . 
Bei genehmigter Vermietung ohne Mietpreis- und Bele-
gungsbindung gemäß Nummer 5.6 Absatz 3 Buchstabe b 
ist das gewährte Baudarlehen spätestens nach Ablauf 
von zehn Jahren nach Vollauszahlung zurückzuzahlen.

5.8 Entgelte

5.8.1 Die Bewilligungsstelle ist berechtigt, für die Bearbei-
tung der Förderungsanträge und die Verwaltung der 
ausgezahlten Darlehen ein Entgelt zu erheben.

5.8.2 Das einmalige Entgelt beträgt für die Förderung nach 
Nummer 2.1 Buchstabe a bis c sowie den Nummern 2.2 
und 2.3 (für Einzelantragsteller) 2 Prozent des Nomi-
nalbetrages der bewilligten Förderungsmittel . Für die 
Förderung der Anschubfinanzierung nach Nummer 2.1 
Buchstabe d beträgt das einmalige Entgelt 2,5 Prozent 
und im Falle der genehmigten Vermietung gemäß Num-
mer 5.6 Absatz 3 Buchstabe a 1 Prozent. Das einmalige 
Entgelt wird mit Unterbreitung des Vertragsangebotes 
durch die ILB fällig und bei Auszahlung der ersten und 
zweiten planmäßigen Rate jeweils hälftig einbehalten.

5.8.3 Ab Auszahlung der einzelnen Darlehensraten wird ein 
laufendes Entgelt in Höhe von 0,5 Prozent jährlich fäl-
lig. Ab Tilgungsbeginn wird das Entgelt vom jeweili-
gen Restkapital berechnet; die durch die fortschreitende 
Tilgung ersparten Entgelte erhöhen die Tilgung.

5.9 Regelungen für Vorhaben in Gebietskulissen der Städ-
tebauförderung

 Für stadtbildprägende Bestandsmaßnahmen innerhalb 
einer mit dem Land abgestimmten Kulisse der Städte-
bauförderung, sofern sich diese mit den „Vorranggebie-
ten Wohnen“ oder den „Konsolidierungsgebieten der 
Wohnraumförderung“ in den Gebieten der Anlage 3 
überlagert, können durch die Gemeinden zur Finanzie-
rung der unrentierlichen Modernisierungs- und In-
standsetzungskosten ergänzend zur Förderung nach 
dieser Richtlinie Städtebauförderungsmittel der infrage 
kommenden Programme eingesetzt werden (Spitzen-
finanzierung). Die Städtebauförderungsrichtlinie in der 
jeweils geltenden Fassung ist zu beachten .

5.10 Förderfähige Kosten

 Für Maßnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe b bis d 
sind förderfähig die Gesamtbaukosten nach DIN 276, 
ausgenommen die Kostengruppe 800.

 Für Maßnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe a sowie 
den Nummern 2.2 und 2.3 sind förderfähig die Baukos-
ten nach DIN 276, ausgenommen die Kostengruppen 
100, 600 und 800.

6 Sonstige Förderbestimmungen

6.1 Die Bewilligung der Förderung setzt voraus, dass die 
Finanzierung der voraussichtlich entstehenden Gesamt-
kosten gesichert ist.
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 Die Summe der gewährten Förderungen darf die Höhe 
der anerkannten Gesamtkosten, abzüglich des Eigen-
leistungsanteils, nicht übersteigen. Die ermittelten För-
derbeträge sind auf volle 100 Euro aufzurunden.

 Die ILB ist berechtigt, zur Sicherung der Gesamtfinan-
zierung von Bauvorhaben auch Fremdmittel als Ergän-
zungsdarlehen zu gewähren .

6.2 Es werden bevorzugt Neubauvorhaben gefördert, die 
sich aus den strategischen und konzeptionellen Aussa-
gen vorliegender integrierter Stadtentwicklungskon-
zepte (INSEK) oder wohnungspolitischer Umsetzungs-
strategien (WUS) schlüssig ergeben, im Sinne der städ-
tebaulichen Zielvorgaben hergerichtet werden und die 
einen Beitrag zur städtebaulichen Aufwertung und Ver-
besserung des Wohnumfeldes leisten . Bei der Realisie-
rung von Bestandsvorhaben muss nach Abschluss der 
baulichen Maßnahmen die Außenhülle eines Gebäudes 
ein Erscheinungsbild aufweisen, welches nachhaltig 
den städtebaulichen Erneuerungszielen dient.

6.3 Jede Förderempfängerin und jeder Förderempfänger 
kann die Förderung nur einmal in Anspruch nehmen. 
Die Förderung wird für eine Wohnung nur einmal ge-
währt. Die Kombination der Förderung nach dieser 
Richtlinie mit der Förderung Dritter ist zulässig. Insbe-
sondere sollen die Möglichkeiten der Förderung zur 
Energieeinsparung sowie des altersgerechten Umbaus 
durch die KfW genutzt werden.

6.4 Die geförderte Wohnung ist nach Abschluss der Bau-
maßnahmen mindestens 20 Jahre als Hauptwohnsitz 
selbst zu nutzen (Zweckbindungszeitraum). Näheres 
regelt der Fördervertrag .

6.5 Bei der Vergabe von Aufträgen im Rahmen einer An-
schubfinanzierung nach Nummer 2.1 Buchstabe d gilt 
der Grundsatz einer wirtschaftlichen und sparsamen 
Mittelverwendung .

 Abweichend von den Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 
gilt Folgendes:

 Sofern die Förderempfängerin oder der Förderempfän-
ger kein Auftraggeber im Sinne des Vierten Teils des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist 
und auch nicht aus anderen Rechtsgründen an die Ein-
haltung des Vergaberechts gebunden ist, findet Num- 
mer 3 ANBest-P keine Anwendung. Ab einem Auftrags-
wert von 3 000 Euro ohne Umsatzsteuer sind mindestens 
drei vergleichbare Angebote anzufordern oder Preisver-
gleiche einzuholen . Auf Anforderung der Bewilligungs-
behörde ist die Dokumentation nachzuweisen.

 Sofern die Förderempfängerin oder der Förderempfän-
ger Auftraggeber im Sinne des Vierten Teils des Geset-

zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist 
und/oder aus anderen Rechtsgründen an die Einhaltung 
des Vergaberechts (Haushaltsrecht) gebunden ist, hat er 
oder sie die jeweils für ihn oder sie geltenden vergabe-
rechtlichen Bestimmungen einzuhalten . Soweit eine 
solche Verpflichtung unterhalb der nach § 106 Absatz 2 
GWB jeweils aktuell geltenden Schwellenwerte nicht 
besteht, sind mindestens drei vergleichbare Angebote 
anzufordern oder Preisvergleiche einzuholen . Auf An-
forderung der Bewilligungsbehörde ist die Dokumenta-
tion nachzuweisen .

 Das Land Brandenburg als Fördergeber und die Bewil-
ligungsstelle sind berechtigt, Vergabeprüfungen und 
Prüfungen in Bezug auf die Einhaltung des Grundsat-
zes einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittelver-
wendung durchzuführen .

6.6 Die geltenden Bestimmungen zur Bekämpfung von 
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sind zu be-
achten .

6.7 Die Bauherrin oder der Bauherr hat auf einem Bau-
schild die Förderung durch das Land Brandenburg 
kenntlich zu machen. 

6.8 Mit den Baumaßnahmen ist spätestens innerhalb von 
sechs Monaten nach Zugang der Förderzusage zu be-
ginnen. Das Bauvorhaben ist in einer angemessenen 
Frist (in der Regel innerhalb von 24 Monaten nach Zu-
gang der Förderzusage) bezugsfertig zu erstellen und 
von den im Antrag bezeichneten Personen zur Selbst-
nutzung zu beziehen .

6.9 Die Gemeinden dokumentieren in ihren Stellungnah-
men die zu beachtenden städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen für die beantragte Förderung .

6.10 Ein Vorhaben darf vor Erteilung der Förderzusage noch 
nicht begonnen worden sein. Dem Vorhabenbeginn 
steht der verbindliche Abschluss eines Lieferungs- und 
Leistungsvertrages gleich. Ein solcher Vertrag ist zuläs-
sig, wenn den Antragstellern für den Fall der Nichtför-
derung ein kostenfreies Rücktrittsrecht eingeräumt 
wird . 

 Auf schriftlichen Antrag kann die Bewilligungsstelle 
bestätigen, dass aus einem Baubeginn kein Grund zur 
Versagung eines Angebotes zum Abschluss eines För-
dervertrages hergeleitet wird (Unschädlichkeitsbestäti-
gung) .

7 Verfahren

7 .1 Bewilligungsstelle für die Förderungsmittel nach dieser 
Richtlinie gemäß § 27 Absatz 2 BbgWoFG ist die ILB. 
Sie kann sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
Dritter bedienen. 



239Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 10 vom 16. März 2022

7 .2 Antragsverfahren

7.2.1 Antragsverfahren für Einzelanträge

 Das Antragsverfahren für Einzelanträge umfasst im Re-
gelfall:

- die Finanzierungsberatung,
- die Antragstellung,
- die Vervollständigung des Antrages nach Aufforde-

rung durch die ILB.

 Dem Antragsformular sind mindestens beizufügen:

- die städtebauliche Stellungnahme, 
- Nachweise über das Haushaltseinkommen,
- die aktuellen Meldebescheinigungen der künftig 

zum Haushalt der Bauherrin/des Bauherrn zählen-
den Personen,

- der Nachweis des Eigentums oder Erbbaurechts am 
Grundstück beziehungsweise des gesicherten Eigen-
tumserwerbs oder Vergabe des Erbbaurechts,

- bei beantragter Förderung von Maßnahmen nach 
Nummer 5.4.2.1 zusätzlich eine Beschreibung die-
ser Maßnahmen und Darstellung der Kosten sowie 
ein geeigneter Nachweis zur Einhaltung der Vorga-
ben des Gebäudeenergiegesetzes durch einen zuge-
lassenen Sachverständigen,

- die Maßnahmenbeschreibung, eine Kostenermitt-
lung nach DIN 276 und ein geeigneter Nachweis 
zur Einhaltung der Vorgaben des Gebäudeenergie-
gesetzes (zum Beispiel Beratungsbericht der Vor-
Ort-Beratung zur Energieeinsparung) von Maßnah-
men nach Nummer 5.4.2.2 durch einen zugelasse-
nen Sachverständigen oder eine Sachverständige,

- bei beantragter Förderung von Maßnahmen nach 
Nummer 5.4.3 zusätzlich eine Beschreibung der 
denkmalpflegerischen Maßnahmen und Darstel-
lung der hierfür entstehenden Mehrkosten sowie 
eine Bestätigung der Denkmalschutzbehörde zur 
Vereinbarkeit des Antrages mit den Belangen des 
Denkmalschutzes,

- bei beantragter Förderung nach Nummer 5.4.4 die 
Maßnahmenbeschreibung und Kostenplanung von 
bodenarchäologischen Untersuchungen,

- bei beantragter Förderung nach Nummer 5.4.7 der 
Nachweis über den Grad und die Art der Behinde-
rung sowie die Darstellung der erforderlichen Maß-
nahmen und der dafür zusätzlich entstehenden  
Kosten.

7.2.2 Antragsverfahren für die Anschubfinanzierung

 Bei Vorhaben der Anschubfinanzierung nach Num- 
mer 5.6 ist durch die ILB eine Vorprüfung erforderlich. 
Im Rahmen dieser Vorprüfung sind insbesondere die 
Übereinstimmung mit der förderungsfähigen Gebiets-
kulisse und die Schlüssigkeit der Gesamtmaßnahme 
hinsichtlich der städtebaulichen Einordnung in den teil-
räumlichen Bereich zu prüfen . 

7 .3 Bewilligungsverfahren

 Die Bewilligungsstelle entscheidet auf der Grundlage 
dieser Richtlinie und der für die Wohneigentumsförde-
rung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten nach pflichtgemäßem Ermessen über die Förde-
rungsanträge . 

7.3.1 Bewilligungsverfahren bei Einzelanträgen

 Maßgeblicher Stichtag für die Feststellung der Zugehö-
rigkeit zum förderberechtigten Personenkreis ist der 
Tag des Eingangs des Antrages bei der ILB.

 Die ILB entscheidet anhand der vollständig vorgeleg-
ten Unterlagen und Nachweise unverzüglich über den 
Antrag .

7.3.2 Bewilligungsverfahren bei Anschubfinanzierung

 Eingegangene Anträge werden durch die ILB hinsicht-
lich ihrer Übereinstimmung mit den förderpolitischen 
Zielvorgaben des Landes geprüft.

 Die Bewilligung der Anschubfinanzierung erfolgt nach 
Abschluss der bautechnischen Prüfung und nach Vor-
liegen aller weiteren Voraussetzungen. Die bautechni-
sche Prüfung erfolgt durch die ILB oder einen von ihr 
beauftragten Dritten zur Feststellung der Kosten sowie 
zur Ermittlung der Wohnfläche.

7.4 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

7.4.1 Die Förderungen werden nach Baufortschritt wie folgt 
ausgezahlt: 

 Für Vorhaben nach Nummer 2.1 Buchstabe a, c und d 
sowie Nummer 2.2

 50 Prozent nach Baubeginn, 
 40 Prozent nach Fertigstellung des Rohbaus,
 10 Prozent nach Anzeige der Aufnahme der beabsich-

tigten Nutzung.

 Für Vorhaben nach Nummer 2.1 Buchstabe b sowie 
Nummer 2.3

 60 Prozent nach Baubeginn, 
 40 Prozent nach Anzeige der Aufnahme der beabsich-

tigten Nutzung.

 Abweichend davon können der Zeitpunkt und die Höhe 
der Auszahlungsraten bei Vorhaben im Rahmen der An-
schubfinanzierung nach Nummer 2.1 Buchstabe d indi-
viduell durch die ILB festgelegt werden.

7.4.2 Der Fertigstellungsgrad ist durch einen qualifizierten 
Bautenstandsbericht einer Architektin beziehungsweise 
eines Architekten oder eines beziehungsweise einer zu-
gelassenen Sachverständigen nachzuweisen .
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7.4.3 Die Auszahlung der Förderung setzt voraus, dass 

- die im Finanzierungsplan ausgewiesenen Eigenmit-
tel eingesetzt wurden,

- die Sicherung der Förderungsmittel im Rahmen der 
Anschubfinanzierung nach Nummer 2.1 Buchstabe d 
ranggerecht durch einen beglaubigten Grund-
buchauszug nachgewiesen oder durch einen Notar 
bestätigt wurde, dass der Eintragungsantrag auch 
im Namen der ILB gestellt ist und keine Umstände 
bekannt sind, die der ranggerechten Eintragung von 
dinglichen Rechten entgegenstehen .

7 .5 Verwendungsnachweisverfahren

7.5.1 Die Vorlage einer Schlussabrechnung ist für Einzel-
antragstellende nur erforderlich, sofern zur Finanzierung 
von Mehrkosten eine Vorrangeinräumung zur Siche-
rung weiterer Fremdmittel beantragt wird oder die ILB 
dies verlangt. In jedem Fall ist ein Energieausweis ent-
sprechend den Vorschriften des Gebäudeenergiegeset-
zes vorzulegen . 

 Bei Vorhaben nach Nummer 2.1 Buchstabe a bis c und 
Nummer 2.2 ist der Beginn der Selbstnutzung und bei 
Vorhaben nach Nummer 2.3 die Fortsetzung der Selbst-
nutzung durch eine amtliche Meldebescheinigung 
nachzuweisen . 

 Bei der Zusatzförderung nach Nummer 5.4.2.1 ist der 
Nachweis zu führen, dass das sanierte Bestandsgebäu-
de ein energetisches Niveau entsprechend den Anforde-
rungen gemäß § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Ge-
bäudeenergiegesetzes erreicht . 

 Bei der Zusatzförderung nach Nummer 5.4.2.2 ist beim 
Bestandsgebäude die Erfüllung der Anforderungen ge-
mäß § 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gebäudeenergie-
gesetzes nachzuweisen. Für Neubaumaßnahmen ist nach-
zuweisen, dass nach Maßgabe des § 10 Absatz 2 Num-
mer 3 des Gebäudeenergiegesetzes der geforderte An-
teil der erneuerbaren Energien um mindestens 50 Pro-
zent überschritten wird .

 In den Fällen von gewährten Zusatzförderungen nach 
den Nummern 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.4 und 5.4.8 sind die 
jeweiligen Kosten nachzuweisen.

 Bei der Zusatzförderung nach Nummer 5.4.8 ist die 
Zahlungsbestätigung oder ein anderer Nachweis der 
KfW einzureichen.

 Sofern ergänzende Städtebauförderungsmittel gewährt 
wurden, ist ferner eine Bescheinigung der jeweiligen 
Gemeinde nach dem Muster der Anlage 2 vorzulegen .

7.5.2 Im Rahmen der Anschubfinanzierung nach Num- 
mer 2 .1 Buchstabe d hat die Bauherrin oder der Bauherr 
der ILB unverzüglich

- eine Kopie der Anzeige der Nutzungsaufnahme ge-
mäß § 83 Absatz 2 der Brandenburgischen Bauord-
nung (BbgBO) inklusive aller dazugehörenden Be-
scheinigungen und

- die Kaufverträge für die geförderten Wohnungen

 vorzulegen .

 Die Bauherrin oder der Bauherr hat der ILB innerhalb 
von sechs Monaten nach Bezugsfertigkeit aller geför-
derten Wohnungen eine Schlussabrechnung in Form 
eines einfachen Verwendungsnachweises gemäß den 
VV zu § 44 LHO vorzulegen. 

 Für den Fall, dass die Wohnungen nicht unmittelbar 
nach Bezugsfertigkeit veräußert werden können, ist der 
ILB jeweils bis zum 30. April eines jeden Jahres ein 
Bericht vorzulegen, der Angaben zum Stand der Veräu-
ßerung sowie zu den bisherigen und künftigen Veräuße-
rungsaktivitäten enthalten muss.

7.6 Zu beachtende Vorschriften

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Förderung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Kün-
digung des Fördervertrages und die Rückforderung der 
gewährten Förderung gelten die Verwaltungsvorschrif-
ten zu § 44 LHO, soweit nicht in den Förderrichtlinien 
oder im Fördervertrag Abweichungen zugelassen wor-
den sind . 

7.7 Vordrucke

 Soweit einheitliche Vordrucke vorgesehen sind, müssen 
sie verwendet werden .

8 Übergangsbestimmungen

 Alle der Bewilligungsstelle vorliegenden und noch 
nicht entschiedenen Förderanträge aus Vorjahren kön-
nen auf Grundlage dieser Richtlinie abschließend be-
schieden werden .

9 Geltungsdauer

 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 
in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2023 außer Kraft.
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11 
 

 
Anlage 1 

 

STÄDTEBAULICHE STELLUNGNAHME 
 

zum Antrag auf Förderung selbst genutzten Wohneigentums 
Auskunft* der amtsfreien Gemeinde/des Amtes für Gemeinde (Nichtzutreffendes streichen) 

 
 

Bauvorhaben 
 

Bauherrin oder Bauherr, Erwerberin oder Erwerber Straße/Haus-Nr.   

PLZ/Ort ggf . Ortsteil  Kreisverwaltung 

Angaben zum Grundbuch: Gemarkung Flur Flurstück 

 

Das Bauvorhaben befindet sich 
 

in einem (ehemals) förmlich festgelegten innerstädtischen Sanierungsgebiet im Sinne des § 142 BauGB .  
 

Name des Gebietes    Satzungsbeschluss vom    
 

in einem (ehemals) förmlich festgelegten innerstädtischen städtebaulichen Entwicklungsbereich im Sinne des § 165 BauGB .  
 

Name des Gebietes    Satzungsbeschluss vom    
 

in einem vom Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) bestätigten innerstädtischen Vorranggebiet Wohnen bzw .  Konsolidierungs-
gebiet der Wohnraumförderung in 

 

einer Gemeinde der Anlage 3 
 

einem regionalen Wachstumskern (RWK) 
 

einem Mittelzentrum gemäß der zentralörtlichen Gliederung des Landes Brandenburg (MZ) 
 

einer vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung geförderten Stadtumbaustadt 
 

einer sonstigen Stadt. 
 

Ein Selbstbindungsbeschluss der Stadt/Gemeinde zu dem definierten Vorranggebiet Wohnen bzw. Konsolidierungsgebiet der 
Wohnraumförderung liegt vor. 

 

Gebietsname    Beschluss vom    
 

im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 13a oder § 13b BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung und Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren). 
 
in einem Ort, der an anderer Stelle über eine der aufgeführten Gebietskulissen verfügt. 
 
in keiner Gebietskulisse der Wohnraumförderung. 

 
 
Das Bauvorhaben ist/liegt   im Bestand ein Neubau 

 

ein Baudenkmal im Denkmalbereich 
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Die Erschließung ist gesichert nicht gesichert voraussichtlich ab   gesichert. 
Monat/Jahr 

Es sind bodenarchäologische Maßnahmen zu erwarten ja nein 

Das Bauvorhaben entspricht den Zielen der Sanierung bzw. Stadtentwicklung. 
 

Das Bauvorhaben ergibt sich schlüssig aus den strategischen und konzeptionellen Aussagen des INSEK bzw. den Wohnungspoliti- 
schen Umsetzungsstrategien. 

 

Die Stadt/Gemeinde setzt(e) für das Bauvorhaben Städtebauförderungsmittel ein. 
 

Fördergegenstand und Richtlinie:      
 

Höhe der Förderung einschließlich des kommunalen Mitleistungsanteils:    
 

(Voraussichtliches) Jahr der Förderung:    
 

Wenn zutreffend, bitte eine Kopie der städtebaulichen Stellungnahme der Städtebauförderung dieser Auskunft beifügen.   

Ein aussagekräftiger Lageplan mit Kennzeichnung der Grundstückslage in der Stadt/Gemeinde ist der Auskunft beigefügt. 

 
 
 

  

Ort, Datum Stempel, Unterschrift 
 

* Eine falsche Auskunft löst u . U . Amtshaftungsansprüche aus.
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Die Erschließung ist gesichert nicht gesichert voraussichtlich ab   gesichert. 
Monat/Jahr 

Es sind bodenarchäologische Maßnahmen zu erwarten ja nein 

Das Bauvorhaben entspricht den Zielen der Sanierung bzw. Stadtentwicklung. 
 

Das Bauvorhaben ergibt sich schlüssig aus den strategischen und konzeptionellen Aussagen des INSEK bzw. den Wohnungspoliti- 
schen Umsetzungsstrategien. 

 

Die Stadt/Gemeinde setzt(e) für das Bauvorhaben Städtebauförderungsmittel ein. 
 

Fördergegenstand und Richtlinie:      
 

Höhe der Förderung einschließlich des kommunalen Mitleistungsanteils:    
 

(Voraussichtliches) Jahr der Förderung:    
 

Wenn zutreffend, bitte eine Kopie der städtebaulichen Stellungnahme der Städtebauförderung dieser Auskunft beifügen.   

Ein aussagekräftiger Lageplan mit Kennzeichnung der Grundstückslage in der Stadt/Gemeinde ist der Auskunft beigefügt. 

 
 
 

  

Ort, Datum Stempel, Unterschrift 
 

* Eine falsche Auskunft löst u . U . Amtshaftungsansprüche aus.

13 
 

Anlage 2 
 

BESCHEINIGUNG* DER STADT/GEMEINDE 
 

über gewährte Städtebauförderungsmittel für selbst genutztes Wohneigentum 
zum Antrag auf Förderung selbst genutzten Wohneigentums 

 

Bauvorhaben 
 

Bauherrin oder Bauherr, Erwerberin oder Erwerber Straße/Haus-Nr. 

PLZ/Ort ggf . Ortsteil  Kreisverwaltung 

Angaben zum Grundbuch: Gemarkung Flur Flurstück 

 
Die Kommune hat für das Bauvorhaben Städtebauförderungsmittel eingesetzt . (Zutreffendes bitte ankreuzen.) 

 

ja 
 

Fördergegenstand 
und Richtlinie: 

 

 
 

Höhe der Förderung einschließlich 
kommunalen Mitleistungsanteils:       Jahr der Förderung:    

 
 

nein 
 
 
 
 

  

Ort, Datum Stempel, Unterschrift 
 

* Eine unzutreffende Bescheinigung löst u . U . Amtshaftungsansprüche aus . 
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Anlage 3

Strukturräume Berlin und Berliner Umland
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